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Noch zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht:

1.  Eine Vollmacht, die zur Vertretung in Vermögensangelegenheiten befugt, sollte in 

keinem Fall Zweifel am Eintritt ihrer Wirksamkeit zulassen. Sie sollten daher einleitend 

nicht etwa schreiben:

   »Für den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr handeln kann, soll an meiner Stelle...« 

o. Ä. Damit bliebe nämlich für den Rechtsverkehr ungeklärt, ob diese Voraussetzung 

wirklich eingetreten ist. Es wäre auch unzweckmäßig, die Gültigkeit der Vollmacht  

etwa von ärztlichen Zeugnissen über Ihren Gesundheitszustand abhängig zu machen. 

Dies würde wiederum Fragen aufwerfen, z. B. wie aktuell diese Bescheinigungen  

jeweils sein müssen. Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann uneingeschränkt 

brauchbar, wenn sie an keine Bedingungen geknüpft ist.

2.  Soll der oder die Bevollmächtigte auch Ihre Bankangelegenheiten wahrnehmen 

können, müssen Sie beachten, dass Banken und Sparkassen häufig formlos erteilte 

Vorsorgevollmachten nicht akzeptieren. Dies gilt auch für die solche Vollmachten, für die 

Sie die im Internet oder in öffentlichen Einrichtungen erhältlichen Vordrucke verwenden. 

Die Banken und Sparkassen bestehen vielmehr häufig darauf, dass die Vollmachten in 

den von ihnen selbst dafür verwendeten Vordrucken erklärt werden und dies auch in 

Gegenwart eines Mitarbeiters der Bank oder Sparkasse geschieht.

  Sofern der oder die Bevollmächtigte also auch Ihre Bankangelegenheiten wahrnehmen 

soll (und Sie keine notariell beurkundete Vollmacht erteilen wollen), ist es ratsam, 

ergänzend eine Vollmacht gesondert auf dem von den Banken und Sparkassen 

angebotenen Vordruck „Konto- / Depotvollmacht – Vorsorgevollmacht“ zu erteilen. Ein 

Muster dieses Vordrucks finden Sie im Anhang.

  In dieser Vollmacht sind die im Zusammenhang mit Ihrem Konto oder Depot wichtigen 

Bankgeschäfte im Einzelnen erfasst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die Vollmacht 

in Ihrer Bank in Anwesenheit eines Bankmitarbeiters erteilen. Wenden Sie sich in jedem 

Fall an Ihre Bank und lassen sich im Vorfeld der Vollmachterteilung beraten.

  Wenn Sie auch zum Abschluss eines Verbraucherdarlehens bevollmächtigen wollen, 

müssen Sie die Vollmacht notariell beurkundet erteilen (vgl. S. 7 f.).
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Die folgenden Seiten enthalten

1) einen Vollmachts-Entwurf, den Sie einfach heraustrennen können,

2)  ein Muster für eine »Konto-/Depotvollmacht – Vorsorgevollmacht« 
(Bitte nur in Absprache mit Ihrer Bank oder Sparkasse verwenden),

3) ein Muster für eine Betreuungsverfügung,

4)  ein Datenformular für Privatpersonen – »Antrag auf Eintragung einer 
Vorsorgevollmacht im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer« 
(Hinweis: Eine Anleitung hierzu finden Sie im Anhang),

5)  ein Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer – 
»Antrag auf Eintragung der/des Bevollmächtigten«  
(Hinweis: Eine Anleitung hierzu finden Sie im Anhang).

Die genannten Muster können Sie sich auch aus dem Internetangebot des Niedersächsischen 
Justizministeriums unter www.mj.niedersachsen.de (Service – Publikationen) herunterladen.

Bitte beachten Sie:

		Sie sollten das Vollmachtsformular doppelseitig verwenden, also entweder den in dieser  
Broschüre enthaltenen Vordruck benutzen oder die im Internet (www.bmj.de) abruf-
bare Download-Vorlage wenn möglich doppelseitig ausdrucken. In jedem Fall sollten 
die Seiten fest miteinander verbunden werden.

		Die vorgesehenen Ankreuzmöglichkeiten und die Leerzeilen sollen Ihnen eine indivi- 
duelle Gestaltung der Vollmacht nach Ihren Bedürfnissen ermöglichen. Dies bedingt  
aber auch, dass Sie sich jeweils für »Ja« oder »Nein« entscheiden. Lassen Sie etwa eine  
Zeile unangekreuzt oder füllen versehentlich beide Kästchen aus, ist die Vollmacht 
in diesem Punkt unvollständig bzw. widersprüchlich und ungültig. Wollen Sie in die 
vorgesehenen Leerzeilen nichts eintragen, so sollten Sie die Zeilen durchstreichen. 
Unangekreuzte Zeilen oder Leerzeilen bergen die Gefahr einer unbefugten nach-
träglichen Veränderung. Sicherheitshalber können Sie zudem jeden Absatz mit Ihrer 
Unterschrift versehen. Möchten Sie mehrere Personen bevollmächtigen, beachten Sie 
bitte die Hinweise auf S. 9 f.

	Bitte verwenden Sie Sorgfalt auf das Ausfüllen!

		Die Unterschrift der/des Bevollmächtigten ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung der  
Vollmacht. Die vorgesehene Zeile hierfür soll Sie nur daran erinnern, dass die früh-
zeitige Einbindung Ihrer Vertrauensperson höchst sinnvoll ist.

		Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie unbedingt anwaltlichen oder notariellen 
Rat suchen oder die Hilfe eines Betreuungsvereins in Anspruch nehmen.
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(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Adresse, Telefon, Telefax, E-Mail)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Adresse, Telefon, Telefax, E-Mail)

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

(1)

Vollmacht

Ich, (Vollmachtgeber/in)

erteile hiermit Vollmacht an

 (bevollmächtigte Person)

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertre-
ten, die ich im Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung soll 
eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in Kraft,  
wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig geworden sein sollte.

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt  
und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.

Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

	Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entschei- 
 den, ebenso über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-) 
 stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in einer Patientenver- 
 fügung festgelegten Willen durchzusetzen.

	Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung 
 des Gesundheitszustandes und zur Durchführung einer Heilbehand- 
 lung einwilligen, diese ablehnen oder die Einwilligung in diese Maß- 
 nahme widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem Unterlassen 
 oder dem Abbruch der Maßnahme die Gefahr besteht, dass ich 
 sterbe oder ich einen schweren oder länger dauernden gesundheitli- 
 chen Schaden erleiden könnte (§ 1904 Abs. 1 und Abs. 2 BGB).

	Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an 
 Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich behandelnden Ärztinnen 
 und Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevoll- 
 mächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.

	Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender 
 Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB), über ärztliche Zwangsmaßnahmen  
 im Rahmen der Unterbringung (§1906 Abs. 3 BGB) und über freiheits - 
 entziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem  
 Heim oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entschei- 
 den, solange dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.



(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

(2)

	

	

	

	

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

	Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus 
 dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer 
 Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen. 

	Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen oder kündigen. 

	Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
 (Vertrag über die Überlassung von Wohnraum mit Pflege- und Betreu- 
 ungsleistungen; ehemals: Heimvertrag) abschließen oder kündigen. 

	

	

	

Behörden

	Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und 
 Sozialleistungsträgern vertreten. 

	

	

	



(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

(3)

Vermögenssorge

Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechts- 
handlungen und Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, 
Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen, sowie 
Anträge stellen, abändern, zurücknehmen, 
namentlich 

	über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen 
 (bitte beachten Sie hierzu den nachfolgenden Hinweis 1.) 

	Zahlungen und Wertgegenstände annehmen 

	Verbindlichkeiten eingehen 
 (bitte beachten Sie hierzu den nachfolgenden Hinweis 1.) 

	Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes 
 abgeben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten 
 vertreten (bitte beachten Sie hierzu auch den nachfolgenden Hinweis 2.) 

	Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer 
 rechtlich gestattet ist. 

	Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können
	

	  

	

	

	  

Hinweis:
1. Denken Sie an die erforderliche Form der Vollmacht bei Immobiliengeschäften, für Handelsgewerbe 
oder die Aufnahme eines Verbraucherdarlehns. 
2. Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf die von Ihrer Bank/Sparkasse 
angebotene Konto-/Depotvollmacht zurückgreifen (Muster im Anhang). Diese Vollmacht berechtigt 
die Bevollmächtigte bzw. den Bevollmächtigten zur Vornahme aller Geschäfte, die mit der Konto- 
und Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Es werden ihm keine Befugnisse 
eingeräumt, die für den normalen Geschäftsverkehr unnötig sind, wie z. B. der Abschluss von 
Finanztermingeschäften. Die Konto-/Depotvollmacht sollten Sie grundsätzlich in Ihrer Bank oder 
Sparkasse unterzeichnen. Damit können spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmachterteilung 
ausgeräumt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Bankinstitut. Können Sie Ihre Bank/Sparkasse 
nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit Ihrer Bank/Sparkasse sicher eine Lösung finden.



(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)(Ort, Datum)

(Ort, Datum) (Unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers)

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

ja 	 nein 

(4)

Post und Fernmeldeverkehr

Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie 
über den Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammen- 
hängenden Willenserklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) 
abgeben. 

Vertretung vor Gericht

Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen 
aller Art vornehmen. 

Untervollmacht

Sie darf Untervollmacht erteilen. 

Betreuungsverfügung

Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung 
(»rechtliche Betreuung«) erforderlich sein sollte, bitte ich, die 
oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer/in zu bestellen. 

Geltung über den Tod hinaus

Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus. 

Weitere Regelungen
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Eintragungsverfahren

Mit der Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister 
ist keine eigenständige Vollmachtserteilung bzw. Be-
treuungsverfügung verbunden. Alle rechtlichen Fra-
gen klären Sie bitte mit Ihrem Notar oder Rechts-
anwalt. 

Wenn Sie eine wirksame Vorsorgeurkunde errich-
tet haben, können Sie den Antrag auf Eintragung 
in das Zentrale Vorsorgeregister mit dem Daten-
formular für Privatpersonen (P) oder – gebührener-
mäßigt – unter www.vorsorgeregister.de stellen. 

Für jeden Vollmachtgeber / Verfügenden ist ein 
eigenes Datenformular auszufüllen. Füllen Sie bitte 
den Antrag deutlich und vollständig aus und sen-
den Sie ihn unterschrieben per Post an das ZVR. 
Alle Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. Schi-
cken Sie bitte keinesfalls Ihre Vorsorgeurkunde – 
diese wird hier nicht hinterlegt.

Nach Eingang Ihres Antrages erhalten Sie eine 
Rechnung mit einem Datenkontrollblatt, aus dem 
Sie die erfassten Daten ersehen und noch eventu-
elle Korrekturen vornehmen können. Nach Eingang 
der Eintragungsgebühr erfolgt die Eintragung Ih-
rer Vorsorgeurkunde, so dass die zuständigen Ge-
richte Einsicht erhalten. Zum Abschluss des Ver-
fahrens wird Ihnen eine Eintragungsbestätigung 
und Ihre ZVR-Card übermittelt.

Kosten der Eintragung

Für die Registrierung werden aufwandsbezogene 
Gebühren erhoben. Die Gebühr fällt nur einmal an 
und deckt die dauerhafte Registrierung und Beaus-
kunftung der Gerichte ab. Sie beträgt für Internet-
Meldungen 13,00 €. Wenn Sie nicht am Last-
schriftverfahren teilnehmen, kostet es 15,50 €. 
Wird mehr als ein Bevollmächtigter registriert, fal-
len für jeden weiteren Bevollmächtigten zusätzlich 
2,50 € an. Bei postalischen Anmeldungen erhöhen 
sich die Gebühren um 3,00 € und der Zuschlag für 
jeden weiteren Bevollmächtigten um 0,50 €.

Daten der Vorsorgeurkunde (Ziffern 1 bis 4)
Ziffer 1: Die Angabe des Datums der Vorsorgevoll-
macht oder Betreuungsverfügung ist zwingend.

Ziffer 2: Die Angaben zum Umfang Ihrer Vorsorge-
vollmacht erleichtern dem Betreuungsgericht, den 
Inhalt der Vollmacht frühzeitig zu beurteilen.

• Vermögensangelegenheiten betreffen die Befug-
nis, über Vermögensgegenstände zu verfügen, 
Verbindlichkeiten einzugehen oder gegenüber 
Gerichten, Behörden und sonstigen öffentli-
chen Stellen in Vermögensangelegenheiten 
zu handeln. Für Verfügungen über Grundbesitz ist 
zwingend eine notarielle Urkunde erforderlich. Auch 
die Aufnahme von Verbraucherdarlehen erfordert 
eine notarielle Vollmacht.

Informationen zum Eintragungsverfahren für Privatpersonen

Die Bundesnotarkammer führt gemäß §§78a bis 78c der Bundesnotarordnung das Zentrale Vorsorge-
register. Es dient der schnellen und zuverlässigen Information der Betreuungsgerichte über vorhandene 
Vorsorgeurkunden (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen). Dadurch werden unnötige Be-
treuungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vermieden, deren Wünsche optimal berücksichtigt 
und Justizressourcen geschont. 

ää
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• Angelegenheiten der Gesundheitssorge umfas-
sen bspw. die Einsicht in Krankenunterlagen 
und das Besuchsrecht. Die Befugnis des Be-
vollmächtigten zur Einwilligung in eine Un-
tersuchung des Gesundheitszustandes, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff 
bedarf nach § 1904 Abs. 1 Satz 1 BGB bei be-
stimmten Gefahrenlagen der ausdrücklichen 
Erwähnung in der Vollmacht. Das gilt nach 
§ 1904 Abs. 5 Satz 2 BGB auch, wenn diese 
Einwilligung nicht erteilt werden soll (Behand-
lungsabbruch).

• Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung
können auch freiheitsbeschränkende oder frei-
heitsentziehende Maßnahmen umfassen (z. B. 
freiheitsentziehende Unterbringung oder Frei-
heitsentziehung in einer Anstalt, einem Heim 
oder einer sonstigen Einrichtung durch me-
chanische Vorrichtungen, Medikamente oder 
auf andere Weise). Diese bedürfen nach § 1906 
BGB Abs. 1 und 4 BGB aber ebenfalls einer 
ausdrücklichen Erwähnung dieses Aufgaben-
bereiches in der Vollmacht.

Ziffer 3: Mit einer Betreuungsverfügung nehmen Sie 
Einfluss auf den durch ein Gericht zu bestellenden 
Betreuer. Sie können darin auch Wünsche hin-
sichtlich der Lebensgestaltung bei der Betreuung 
festgelegen. Mit einer Patientenverfügung können 
Wünsche zur ärztlichen Behandlung für den Fall 
geäußert werden, dass ein Zustand der Entschei-
dungsunfähigkeit, etwa auf Grund von Bewusst-
losigkeit, vorliegt.

Ziffer 4: Die weiteren Angaben können kurze Noti-
zen zum Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde 
enthalten.

Daten des Vollmachtgebers / Verfügenden 
(Ziffern 5 bis 13)

Geben Sie die Daten zu Ihrer Person bitte beson-
ders sorgfältig an. Sie sind für die spätere Suche 
nach der Vorsorgeurkunde unentbehrlich.

Daten Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Be-
treuers (Ziffern 14 bis 35)
Die Eintragung der Bevollmächtigten / vorge-
schlagenen Betreuer ist dringend zu empfehlen, 
um diese im Ernstfall zügig ermitteln zu können. 
Zum Schutze des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung wird die Vertrauensperson 
über die Eintragung immer informiert und auf das 
Recht hingewiesen, die Löschung der Daten zu 
beantragen.

Auf dem Datenformular „P“ ist die Angabe von 
zwei Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Be-
treuern möglich. Falls Sie die Eintragung weite-
rer Bevollmächtigter / vorgeschlagener Betreuer 
beantragen möchten, verwenden Sie hierfür bitte 
das Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer für Pri-
vatpersonen „PZ“.

Angaben zur Zahlungsweise (Ziffern 36 bis 40)
Wenn Sie die anfallenden Gebühren im Lastschrift-
verfahren begleichen möchten, machen Sie bit-
te die erforderlichen Angaben. Sie können auch 
nach Anforderung durch Überweisung zahlen. Hier-
für fallen um 2,50 € erhöhte Gebühren an.

Spätere Änderungen
Spätere Änderungen oder Ergänzungen der Ein-
tragung Ihrer Vorsorgeurkunde sind gebühren-
pflichtig. Verwenden Sie für die entsprechende 
Meldung bitte die Eintragungsbestätigung unter 
Angabe der mitgeteilten Register- und Buchungs-
nummer. Auch bspw. die Adressänderung eines 
Bevollmächtigten kann auf diesem Wege mitge-
teilt werden, jedoch werden Änderungen grund-
sätzlich nur auf Antrag des Vollmachtgebers ent-
gegen genommen.

Wenn Sie Ihre Vorsorgevollmacht widerrufen 
wollen, müssen Sie dies gegenüber Ihrem Be-
vollmächtigten kundtun und eine ausgehändigte 
Vollmachtsurkunde zurückverlangen. Der Wider-
ruf sollte auch zum Zentralen Vorsorgeregister ge-
meldet werden.

ä ä
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